
Wohngeld
Aktuelles
Das Wohngeld-Plus-Gesetz ist seit dem 01.01.2023 in Kraft.

Informationen zur Antragstellung

Die Antragstellung  für anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Havelland ist
über das Sozialamt oder die Bürgerservicebüros des Landkreises Havelland möglich. Dies gilt nicht für
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Falkensee. Für diese erfolgt die Antragsbearbeitung direkt über die
Stadtverwaltung Falkensee.  

Im Vorfeld der Antragstellung haben Sie die Möglichkeit über den WohngeldrechnerIhren Anspruch auf
Wohngeld zu prüfen. Diese Berechnung ist nicht rechtsverbindlich, bietet jedoch eine gute Orientierung.

Nachfolgende Checklisten helfen Ihnen bei der Antragstellung:

notwendige Unterlagen für einen Antrag auf Mietzuschuss
notwendige Unterlagen für einen Antrag auf Lastenzuschuss bei Wohneigentum
notwendige Unterlagen für einen Antrag von Heimbewohnerinnen und -bewohner

Formulare für Ihre Antragstellung:

Hinweisblatt zum Wohngeldantrag
Antrag auf Mietzuschuss (barrierefrei)
Einführungsseite Antrag auf Mietzuschuss (barrierefrei)
Antrag auf Lastenzuschuss (barrierefrei)
Einführungsseite Antrag auf Lastenzuschuss (barrierefrei)

Was ist neu?

Mit der größten Wohngeldreform seit 57 Jahren reagiert der Bund auf die gestiegenen Kosten für Heizen
und Klimaschutz.

Neuerungen:

eine dauerhafte Heizkostenkomponente pro Quadratmeter, mit der die Energiekostensteigerungen
aufgefangen werden sollen,
die Klimakomponente, die Klimaschutzmaßnahmen im Bestand und Neubau auf Wohngeld anrechnet,
eine angepasste Wohngeldformel, welche die Wohnkostenbelastungen in anderer Größenordnung bei
den Einkünften berücksichtigt, so dass deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger einen Wohngeldanspruch
haben. Gerechnet wird damit, dass es bis zu einer Verdreifachung der Anspruchsberechtigten auf
Wohngeld kommen wird.

Weiterführende Informationen zum Wohngeld
Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Kosten für Wohnraum. Diesen Zuschuss gibt es

als Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter einer Wohnung oder Heimbewohnerinnen und-bewohner,

https://www.havelland.de/
https://www.wohngeldrechner.nrw.de/wg/wgrbhtml/WGRBWLKM?BULA=BB
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/notwendige_Unterlagen_fuer_einen_Antrag_auf_Mietzuschuss.pdf
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/notwendige_Unterlagen_fuer_einen_Antrag_auf_Lastenzuschuss_bei_Wohneigentum.pdf
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/notwendige_Unterlagen_fuer_einen_Antrag_auf_Wohngeld_fuer_Heimbewohner.pdf
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/formulare/Wohngeld/Hinweisblatt_zum_Wohngeldantrag.pdf
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/formulare/Wohngeld/Antrag_auf_Mietzuschuss_barrierefrei.pdf
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/formulare/Wohngeld/Einfuehrungsseite_Antrag_Mietzuschuss_barrierefrei.pdf
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/formulare/Wohngeld/Antrag_auf_Lastenzuschuss_barrierefrei.pdf
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/formulare/Wohngeld/Einfuehrungsseite_Antrag_Lastenzuschuss_barrierefrei.pdf


Lastenzuschuss für den Eigentümerinnen und Eigentümer eines Eigenheims oder einer
Eigentumswohnung.

Grundlage bildet das  Wohngeldgesetz (WoGG).

Unerheblich für die Leistung des Zuschusses ist, ob der Wohnraum in einem Alt- oder Neubau liegt und ob
er öffentlich gefördert, steuerbegünstigt oder frei finanziert worden ist. Voraussetzung für den Miet- oder
Lastenzuschuss ist, dass die Wohnungsinhaberin bzw. der Wohnungsinhaber den Wohnraum bewohnt und
die Miete oder Belastung dafür aufbringt.

Rechtsanspruch und Antragstellung

Auf Wohngeld besteht ein Rechtsanspruch, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Ob Sie
Wohngeld in Anspruch nehmen können und in welcher Höhe, hängt von drei Faktoren ab:

der Zahl der zu Ihrem Haushalt gehörenden Haushaltsmitglieder,
der Höhe des Einkommens der zu Ihrem Haushalt gehörenden Haushaltsmitglieder,
der Höhe der zuschussfähigen Miete bzw. Belastung. Übersicht Mietstufen

Mit einem Klick auf den nachfolgenden Link können Sie prüfen, ob Sie zur Inanspruchnahme von Wohngeld
berechtigt sind: Wohngeldrechner

Hinweis: Alle Berechnungsergebnisse beruhen auf Ihren Angaben. Ein Wohngeldanspruch lässt sich aus
dieser Berechnung nicht ableiten. Auch kann der später von der Wohngeldbehörde berechnete Anspruch
von dem Ergebnis der Online-Berechnung abweichen. Der Wohngeldrechner wurde von der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung von Berlin zur Verfügung gestellt. Ihre Daten werden automatisch
vom Server gelöscht, wenn Sie das Interview beendet haben.

Wohngeld können Sie nur erhalten, wenn Sie einen Antrag  (Formulare) stellen und die Voraussetzungen
nachweisen. Antragsformulare erhalten Sie in Ihrem zuständigen Sozialamt, im Bürgerservicebüro oder
über unser Formularcenter. Auf Ihren Wohngeldantrag erteilt Ihnen die für Sie zuständige Behörde einen
schriftlichen Bescheid.

Sprechstunde der Wohngeldstelle
Die Wohngeldstelle ist bis zum 14. Januar 2024 zu den Sprechzeiten im Büro E 34 im Aufgang C  im
Haus II der Kreisverwaltung zu erreichen. Ab dem 15. Januar 2024 erreichen Sie unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Büros 216 bis 220 im Aufgang B im Haus II.

Wie lange wird Wohngeld gezahlt?

Erfüllen Sie die Bedingungen, wird das Wohngeld in der Regel für zwölf Monate bewilligt, und zwar ab dem
1. des Monats, in dem Sie den Antrag gestellt haben. Danach ist ein Weiterleistungsantrag erforderlich.

Kinderzuschlag
Mit dem Kinderzuschlag werden Familien mit geringem und mittlerem Einkommen unterstützt.

Prüfen Sie jetzt mit dem KiZ-Lotsen schnell und einfach, ob Sie einen Anspruch auf Kinderzuschlag haben.
Im Anschluss können Sie den Antrag auf Kinderzuschlag online stellen.

Sie haben noch Fragen? Nutzen Sie bequem von zu Hause aus unsere Video-Beratung zum
Kinderzuschlag.

Kinderzuschlag-Flyer

Informationsvideo zum Wohngeld-Plus
Quelle: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Informationsvideo zum Wohngeld-Plus in Leichter Sprache
Quelle: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

http://www.gesetze-im-internet.de/wogg/index.html
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/Mietstufen_Stand_2020-04-30.pdf
https://www.wohngeldrechner.nrw.de/wg/wgrbhtml/WGRBWLKM?BULA=BB
https://www.havelland.de/arbeit-leben/soziales-unterstuetzung/formulare-1/
https://www.havelland.de/arbeit-leben/soziales-unterstuetzung/formulare-1/
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-anspruch-hoehe-dauer
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse
https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/start
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/videoberatung
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/videoberatung
https://www.havelland.de/fileadmin/dateien/amt50/Wohngeld/Druckdaten_Maxi_Postkarte.pdf


Kontakt
Landkreis Havelland
- Sozialamt - / Haus 2
Friedrich-Ebert-Ring 92b
14712 Rathenow

Route planen

E-Mail schreiben

Online-Terminbuchung
Sie können einen Termin online buchen.

Ansprechpartner
Frau Haupt
Sachgebietsleiterin
Zimmer 210
Tel.: 03385 551-2495
Fax: 03385 551-32495

Frau Kämpfe
Buchstaben: A, D, E, F, Z
Zimmer 217
Tel.: 03385 551-2127
Fax: 03385 551-32127

Frau Hartwig
Buchstaben: B, J
Zimmer 218
Tel.: 03385 551-2506
Fax: 03385 551-32506

Frau Krumrey
Buchstaben: H, I, P
Zimmer 216
Tel.: 03385 551-2509
Fax: 03385 551-32509

Frau Funke
Buchstaben: M, O, R, Q
Zimmer 218
Tel.: 03385 551-2467
Fax: 03385 551-32467

Frau Bärmann
Buchstaben: S, U, X, Y
Zimmer 217
Tel.: 03385 551-2481
Fax: 03385 551-32481

Frau Toschner
Buchstaben: K, N, V
Zimmer 220
Tel.: 03385 551-2454
Fax: 03385 551-32454

https://www.google.de/maps/dir//Landkreis+Havelland,+Haus+2,+Platz+der+Freiheit+1,+14712+Rathenow/@52.6065144,12.3504002,18z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47a8d18f52c97509:0xae07dd31a911b4d2!2m2!1d12.3504717!2d52.606568
mailto:wohngeldstelle@havelland.de
https://termine.hvlnet.de/m/sozialamt/extern/calendar/?uid=a3ede8f5-a79d-48f1-815c-c2286db04dcf


Frau Segger
Buchstaben: L, T, W
Zimmer 220
Tel.: 03385 551-2124
Fax: 03385 551-32124

Frau Phillip
Buchstaben: C, G
Zimmer 216
Tel.: 03385 551-2106
Fax: 03385 551-32106


